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Sachstandsmitteilung zur gerichtlichen Auseinandersetzung um die Beanstandung von 

Teilen des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0622 vom 20.12.2023 

hinsichtlich der Einführung der Wasserverbrauchsteuersatzung

III / IV

der Stadtverordnetenversammlung 0151 29.05.2024

(1) Klageschrift vom 20.06.2024 mit Anlagen 

 

(2) Klageerwiderung vom 19.07.2024 

 

(3) Ronnecker, ZKF 2024, 121: 

"Wasserverbrauchsteuer als neue kommunale 

Steuerquelle?"
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A Finanzielle Auswirkungen 

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind 
keine finanziellen Auswirkungen verbunden 
finanzielle Auswirkungen verbunden ( in diesem Fall bitte weiter ausfüllen) 

I   Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat 

HMS-Ampel rot grün abs.: 
in %: 

II  Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat 
Budget verfügte Ausgaben (Ist) 

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung abs.: 
in %: 

III Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage 
Es handelt sich um   Mehrkosten budgettechnische Umsetzung 

Bei Bedarf Hinweise | Erläuterung (max. 750 Zeichen) 

Typ Jahr Bezeichnung 
Gesamt- 

kosten 

�davon 

APL/ÜPL 

Finanzierung 

(Sperre, Ertrag) 

Kontierung 

(Objekt und Konto) 

 Summe einmalige Kosten: 

 Summe Folgekosten: 

Prognose Zuschussbedarf
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B  Kurzbeschreibung des Vorhabens (verpflichtend) 
 

(Die Inhalte dieses Feldes werden [außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen] im Internet/Intranet veröffentlicht. Es dürfen hier 

keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der 

Betroffenen liegt vor). Ergänzende Erläuterungen, soweit erforderlich, siehe D. Begründung, Pkt. II) 
 

Der Beanstandungsbescheid der Kommunalaufsicht gegen den Beschluss der Stadtverordnetenver-

sammlung über den Erlass der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf den Trinkwasserverbrauch im 

Gebiet der Landeshauptstadt Wiesbaden (Wasserverbrauchsteuersatzung) wurde fristwahrend gerichtlich 

angefochten und es wurde fachlicher Beistand durch eine u. a. auf das Kommunalabgabenrecht speziali-

sierte Rechtsanwaltskanzlei gesucht. 

 
 

C  Beschlussvorschlag 
 

 

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
1.1. die Kommunalaufsicht mit Bescheid vom 21.05.2024 Teile des Beschlusses der Stadtverordne-

tenversammlung Nr. 0622 vom 20.12.2023 zur Einführung einer Wasserverbrauchsteuer bean-
standet hat, 

1.2. infolge der Beanstandung auf die Erhebung der Wasserverbrauchsteuer einstweilen verzichtet 
wurde, 

1.3. gegen den Beanstandungsbescheid fristwahrend am 20.06.2024 Klage beim Verwaltungsge-
richt Wiesbaden (Anlage 1) erhoben wurde, auf die die Kommunalaufsicht mit Schriftsatz vom 
19.07.2024 erwidert hat (Anlage 2), 

1.4. zur fachlichen Unterstützung des Rechtsamts sowie des Kassen- und Steueramts bei der Pro-
zessführung eine u. a. im Kommunalabgabenrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei beauf-
tragt wurde, 

1.5. am 05.08.2024 ein Abstimmungsgespräch zwischen Rechtsamt und Kassen- und Steueramt 
sowie der beauftragten Rechtsanwaltskanzlei stattgefunden hat, in dem das weitere Vorgehen 
besprochen wurde, 

1.6. durchaus Aussichten auf ein erfolgreiches Vorgehen gegen den Beanstandungsbescheid be-
stehen. 

 
2. Es wird beschlossen, das Klageverfahren fortzuführen. 

 
 
 

 

D  Begründung 
 

Mit Bescheid vom 21.05.2024 hat die Kommunalaufsicht im Hessischen Ministerium des Innern, für Si-

cherheit und Heimatschutz die Nummern 4, 5 Satz 2 und 6 des Beschlusses Nr. 0622 der Stadtverordne-

tenversammlung der Landeshauptstadt Wiesbaden vom 20. Dezember 2023 beanstandet, mit denen der 

Erlass der Wasserverbrauchsteuersatzung beschlossen worden war, und deren Aufhebung verfügt. Hier-

gegen wurde fristwahrend am 20.06.2024 Klage beim Verwaltungsgericht Wiesbaden eingereicht und 

diese unter Bekräftigung des bisherigen Vortrags gegenüber der Kommunalaufsicht begründet (Anlage 1). 

Parallel hierzu konnte die fachliche Unterstützung durch die u. a. im Kommunalabgabenrecht speziali-
sierte Kanzlei Quaas & Partner gewonnen werden, die u. a. auch die Stadt Tübingen in der derzeit vor 
dem Bundesverfassungsgericht anhängigen gerichtlichen Auseinandersetzung um deren Verpackungs-
steuer berät.  
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Ferner ist in der Juni-Ausgabe der Fachzeitschrift „Zeitschrift für Kommunalfinanzen“ der als Anlage 3 bei-
gefügte Beitrag des Hauptreferenten im Finanzdezernat des Deutschen Städtetages Dr. Stefan Ron-

necker erschienen, der eindeutig die Rechtsauffassung stützt, die auch bereits bislang vom Magistrat zur 

Rechtmäßigkeit der Wasserverbrauchsteuersatzung vertreten wurde. 

Mit Schriftsatz vom 19. Juli 2024 hat die Kommunalaufsicht auf die Klageschrift erwidert (Anlage 2). Hie-

rauf wird unter Federführung des Rechtsamts repliziert werden.  

Das angestoßene Klageverfahren hat nach derzeitiger Einschätzung der auf städtischer Seite am Verfah-

ren Beteiligten durchaus gute Erfolgschancen. Der nunmehr vorliegende Beitrag aus der kommunalabga-

benrechtlichen Literatur sowie die beauftragte Kanzlei unterstützen die bisherige Rechtsauffassung des 

Magistrats vollumfänglich, wonach gegen die Rechtmäßigkeit der Wasserverbrauchsteuer keine durch-

greifenden Bedenken bestehen. Das Betreten abgabenrechtlichen Neulands bringt zwar zwangsläufig Un-

gewissheiten wegen des Fehlens entsprechender Judikatur und Anwendungspraxis mit sich, bedeutet 

aber keineswegs negative Erfolgsaussichten für das Klageverfahren. 

Das Klageverfahren sollte daher angesichts der bestehenden Erfolgsaussichten sowie nicht zuletzt zur 

Gewinnung von Rechtssicherheit fortgeführt werden. 

 

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage 

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgs-

kontrolle) 

      

II. Ergänzende Erläuterungen 

(Demografische Entwicklung, Umsetzung Barrierefreiheit, Klimaschutz/Klima-Anpassung, etc.) 

      

III. Geprüfte Alternativen 

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen) 

Eine Klagerücknahme hätte die Bestandskraft des Beanstandungsbescheids der Kommunalaufsicht zur 

Folge. Die Wasserverbrauchsteuer dürfte dann keinesfalls mehr erhoben und eingezogen werden und die 

Wasserverbrauchsteuersatzung wäre aufzuheben. Dies würde den endgültigen Ausfall eines Steuerauf-

kommens von jährlich rd. 16 Mio. Euro bedeuten. Bereits angefallene Gerichts- und Beratungskosten wä-

ren zudem unwiederbringlich und ohne weiteren Ertrag und Kenntnisgewinn verloren.  

Angesichts der Erfolgsaussichten des Klageverfahrens kommt diese Alternative nicht in Betracht. 
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Bestätigung der Dezernent*innen 
 

 

      

         

 

 

 

 

 

Dr. Schmehl 

Stadtkämmerer 

 

      

         

 

 

 

 

 

Löbcke 

Stadträtin 
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